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VerletzungLfd.
Nr.

Dauer und Umfang
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Arbeitsunfähigkeit

Dauerschaden Besondere Umstände,
die für die Entscheidungen
maßgebend waren

Gericht, Datum der
Entscheidung, Az.,
Veröffentlichung
bzw. Einsender

Person
des
Ver-
letzten

I. Zusammenstellung nach Art der Verletzungen

In dieser Zusammenstellung wird im Allgemeinen das volle Schmerzensgeld genannt.
Mitverschulden: Wurde es jedoch wegen Mitverschuldens des Verletzten oder wegen Anrechnung der Betriebsgefahr

gekürzt, so enthält die vorletzte Spalte „Besondere Umstände, die für die Entscheidungen maßge-
bend waren“ einen entsprechenden Hinweis. Außerdem wurde in der zweiten Spalte „Betrag“ das
Zeichen ● als Hinweis angebracht

Schmerzensgeldanpassung: Das ausgeurteilte Schmerzensgeld kann nur eine Bewertungshilfe für einen Entschädigungsan-
spruch sein. Ggf. ist der Zeitablauf seit Entscheidung zu berücksichtigen. Der in Klammern (Anp.2017)
angegebene Betrag ist mit Hilfe des Verbraucherpreisindexes auf die aktuelle Ausgabe der Schmer-
zensgeldBeträge indiziert worden (vgl. ausführlich hierzu Seite 22).
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Arm
Weitere Urteile zur Rubrik »Arm« siehe auch:
bis € 5000: 2693
ab € 25000: 2427, 2441

x

Arm - Amputation
1 80000

€ 40000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 48391)

Amputation des rechten
Unterarms auf Grund einer
unzureichenden Primärver-
sorgung einer Schnitt-
wunde an der Beugeseite
(Beugesehne) des rechten
distalen Unterarms, die zu
einem posttraumatischen
Kompartment-Syndrom
geführt hat

44-jähr.
Versi-
che-
rungs-
vertre-
ter

Verlust des rechten
Unterarms; Erwerbsun-
fähigkeitsrente

Grober ärztlicher Behandlungs-
fehler; Kläger litt 2 |1/2 Jahre unter
Schmerzen, mehrere operative
Eingriffe, dann Amputation des
rechten Unterarms erforderlich

Saarländisches
OLG
28.1.2004
1 U 45/02-10
RAe Meinecke &
Meinecke, Köln

x

2 120000
€ 60000
(€ 81242)

Totale Oberarmamputation
rechts; Dünndarmperfora-
tion; Rückenfrakturen

Über 4 Monate
stationär; 5 Opera-
tionen; immer noch
arbeitsunfähig

52-jähr.
Rentner

Vermutlich MdE: 100% Beim Kläger hat sich ein ausge-
prägtes depressives Syndrom
entwickelt. Darüber hinaus ist er
gezwungen, andauernd Medika-
mente zu nehmen, um die Phan-
tomschmerzen halbwegs erträg-
lich zu gestalten.
Der Senat, im Berufungsver-
fahren vor dem OLG München,
wies darauf hin, dass es gerade
die psychischen Folgen gebieten,
hier vom Normalfall abzuweichen.
Der Senat hält ein Schmerzens-
geld von DM120000 (€ 60000)
für angemessen. Daraufhin
wurde ein entsprechender
Vergleich geschlossen

OLG München
2.6.1995
10 U 2259/95
RA Truxa, Haag

x

3 135000●
€ 67500
+ immat.
Vorbehalt
(€ 94206)

Amputation des linken
Arms im Schultergelenk,
Bruch des linken Ober-
und Unterschenkels mit
Verlust der linken Knie-
scheibe und einer Zerstö-
rung des Streckapparats
des linken Kniegelenks

Nahezu 4 Monate
Krankenhaus, die
ersten 3 Wochen
Intensivstation
(Lebensgefahr)

29-jähr.
Pro-
gram-
mierer

Beinverkürzung links um
3,4 cm, starke Bewe-
gungseinschränkung im
linken Kniegelenk und
oberen Sprunggelenk;
100% schwerstbehin-
dert, MdE: 90%

10% Mitverschulden; die physi-
schen und psychischen Beein-
trächtigungen (z. B. Verhinderung
beruflicher Aufstiegsmöglich-
keiten und sportlicher Betäti-
gungen) sind schmerzensgelder-
höhend, ebenso die Tatsache,
dass die Beklagten nicht einmal
eine Abschlagszahlung geleistet
haben

OLG Frankfurt am
Main
19.1.1994
7 U 189/92
zfs 1994, 82
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Fortsetzung von »Arm - Amputation«
x

4 € 75000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 81668)

Ausriss des linken Arms
mit Öffnung der linkssei-
tigen Achselregion, Wund-
heilungsstörung, Schädel-
hirntrauma 1. Grades mit
Kopfplatzwunde, Thorax-
trauma, Hämatopneumo-
thorax links, Fraktur der
linken Großzehe

7 Tage Intensivsta-
tion, anschließend
96 Tage statio-
närer Aufenthalt,
anschließend
weitere 6 Monate
Reha, insgesamt
9 |1/2 Monate AU zu
100%

Mann,
CNC-
Dreher

MdE 80%; Verlust des
linken Arms mit kurzem
Oberarmstumpf,
Lähmung der Schulter-
muskulatur links,
verschiedene Narben
am Körper, Sensibilitäts-
verlust der linken Ober-
armspitze, deutliche
Schmerzüberempfind-
lichkeit; Kläger leidet
zudem unter starken
psychischen sowie
sozialen Einschrän-
kungen

Für den Kläger bestand Lebens-
gefahr; er muss infolge des
Armverlustes mit massiven
Einschränkungen im beruflichen
und privaten Bereich leben

LG Lübeck
9.7.2010
9 O 265/09
RA Klotmann,
Hamburg

x

5 € 85000
(€ 94734)

Amputation des linken
Unterarmes nach drei-
gradig offener Unterarm-
fraktur links mit
schwerstem Decollement
im Handbereich und Radi-
usluxation links; Schädel-
kontusion mit frontaler
Kopfplatzwunde, Verlet-
zung der Ohrmuschel links,
stumpfes Bauchtrauma mit
zentraler Milzruptur und
kapsulärem hilusseitigem
Hämatom sowie subkapsu-
lärem Nierenhämatom
links

5 Wochen Kran-
kenhaus, anschlie-
ßend 2 Monate
stationäre Reha-
Maßnahme,
3 Jahre danach
nochmals
3 Wochen stationär

60-jähr.
Haus-
frau

MdE: 100% Schmerztherapie wegen starker
Schmerzen am Amputations-
stumpf sowie Phantom-
schmerzen, begleitet von psycho-
logischer Betreuung; Wundhei-
lungsstörungen am Unterarm-
stumpf verbunden mit täglicher
Wundbehandlung; die Klägerin
wird weiterhin psychologisch
betreut und medikamentös
behandelt.
Die Klägerin war Linkshänderin.
Der Stumpf kann nicht mit einer
myoelektrischen Prothese
versorgt werden, lediglich
Schmuckprothese. Sie leidet an
schweren Depressionen. Ihr
Erscheinungsbild ist beeinträch-
tigt durch die Unterarmprothese,
Narbe nach Stirn- und Kopfplatz-
wunde sowie narbig verheilter
Ohrmuschelverletzung.
Die Klägerin ist nicht in der Lage,
ihren Haushalt zu organisieren
und ist ständig auf fremde Hilfe
angewiesen

Thüringer OLG
20.2.2008
4 U 903/06
RAe Röschert &
Junkert,
Bamberg

x

Kapitalabfindung mit Schmerzensgeldrente
6 € 70000

und € 200
Rente
monatlich
ab
1.12.2000
(€ 83571)

Abriss des rechten Arms,
Ausriss des oberen Plexus
brachialis und vena
subclavia, Ausriss des
Schlüsselbein- und Schul-
terblattgelenks, Fraktur
Ober- und Unterschenkel,
Ruptur des hinteren Kreuz-
bandes am rechten Knie

4 Monate statio-
näre Behandlung
mit mehreren
Operationen

17-jähr.
Schüler

Funktions-, Kraft- und
Gefühlsverlust des
rechten Schultergelenks
und des rechten Arms,
Instabilität des rechten
Kniegelenks; MdE: 80%

Kläger musste die 11. Schul-
klasse wiederholen

OLG Celle
7.10.2004
14 U 27/04
SP 2004, 407

x

Weitere Urteile zur Rubrik »Arm - Amputation« siehe auch:
ab € 25000: 273

Urteile lfd. Nr. 4 – 6Arm
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x

Arm - Bruch
7 € 1500●

+ immat.
Vorbehalt
(€ 1524)

Olekranonfraktur der proxi-
malen Ulna mit Gelenksbe-
teiligung sowie Narbenbil-
dung (Armnarbe mit einer
Länge von 10 cm). (Eine
Olekranonfraktur ist ein
Bruch des Olekranon, d. h.
der Oberkante der Elle am
Unterarm, dort wo die
Sehne des Armstreckers
[Musculus triceps brachii]
ansetzt)

Operation, 6 Tage
stationärer Aufent-
halt, ambulante
Entfernung der
Fäden, insgesamt
8 Wochen arbeits-
unfähig

Frau Wegen der erwiesenen Unfall-
folgen hält der Senat unter
Berücksichtigung des nur leichten
Verschuldens der Beklagten und
des erheblichen Mitverschuldens
der Klägerin unter Berücksichti-
gung vergleichbarer Entschei-
dungen anderer Gerichte und der
danach ausgeurteilten Schmer-
zensgeldbeträge unter Berück-
sichtigung deren Fortschreibung
nach dem jeweiligen Lebenshal-
tungsindex ein Schmerzensgeld
von € 1500 für angemessen. Das
der Klägerin zuzusprechende
Schmerzensgeld liegt deutlich
unterhalb der Beträge, die sich
aus der von ihr angeführten
Vergleichsrechtsprechung
ergeben

OLG Hamm
6.6.2016
6 U 203/15
juris

x

8 € 10000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 10381)

Offene Ellenbogenluxati-
onsfraktur und ein
Compartment-Syndrom am
linken Unterarm durch
Sturz vom scheuenden
Pferd

Mehrere Opera-
tionen

Mann Nach den von der Berufung nicht
angegriffenen Feststellungen des
LG hat der Kläger eine offene
Ellenbogenluxationsfraktur und
ein Compartment-Syndrom am
linken Unterarm erlitten und hat
sich mehreren Operationen unter-
ziehen müssen. Dabei musste er
vier Wochen lang einen externen
Fixateur tragen. Darüber hinaus
hat das LG zu Recht berücksich-
tigt, dass der Kläger infolge der
erlittenen Verletzungen seine
Arbeitsstelle verloren hat, was im
Hinblick auf sein fortgeschrittenes
Alter und die dadurch bedingt
geringeren Chancen, noch eine
Arbeitsstelle zu finden, als erheb-
liche Belastung des Klägers zu
bewerten ist. Mit dem LG hält der
Senat deshalb ungeachtet der
bloßen Gefährdungshaftung der
Beklagten das zuerkannte
Schmerzensgeld von € 10000 für
angemessen

OLG Karlsruhe
14.12.2012
14 U 82/11
juris

Urteile lfd. Nr. 7 – 8 Arm
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38 Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)●SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch«
x

9 € 20000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 20547)

Distale dislozierte Unter-
armfraktur rechts, distale
dislozierte Humerusfraktur
rechts sowie distale dislo-
zierte Radiusfraktur links
durch Sturzunfall eines
Fußgängers auf verbor-
gener Eisfläche des
Gehwegs

4 stationäre Opera-
tionen sowie zwei
weitere ambulante
Operationen,
stationäre Behand-
lung von 35 Tagen

Frau Erhebliche Einschrän-
kung der Gebrauchsfä-
higkeit des rechten
Armes sowie Taubheits-
gefühle im Unterarm und
in der Hand, im Körper
verbleibende Metallteile
und Narben am rechten
Arm und den Handge-
lenken

Ein Schmerzensgeld in der teno-
rierten Höhe liegt auch in dem
Rahmen der Schmerzensgeldbe-
träge, die von Gerichten für
vergleichbare Verletzungen zuge-
sprochen worden sind. Zu
verweisen ist auf die Entschei-
dung des OLG München vom
25.2.2000 – 10 O 3321/99, siehe
Hacks/Wellner/Häcker, 33. Aufl.,
2015 Nr. 41. Das OLG München
hat bei einer offenen Oberarm-
fraktur links, einer Unterarm-
fraktur rechts mit Radiustrümmer-
fraktur, Bajonettfehlstellung des
rechten Distalunterarms sowie
einer Schafttrümmerfraktur mit
16-tägigem Krankenhausaufent-
halt, weiteren zahlreichen ambu-
lanten Behandlungen und Kran-
kengymnastiktherapien sowie
einer ein Jahr später erfolgten
Materialentfernung, wobei als
Dauerschaden eine massive
Bewegungseinschränkung im
rechten Handgelenk sowie im
linken Oberarm verblieb, ein
Schmerzensgeld von seinerzeit
DM35000 (€ 17500) zugespro-
chen. Unter Berücksichtigung der
seitdem eingetretenen Geldent-
wertung ist dieses Schmerzens-
geld heute höher anzusetzen.
Vergleichbare Verletzungen
behandelt auch die von der
Klägerin zitierte Entscheidung
des OLG München vom
27.3.2003 (VersR 2004, 251). In
dieser Entscheidung ist unter
Berücksichtigung eines Mitver-
schuldensanteils von einem
Drittel bei einer schmerzhaften
Rotatorenmanschettenfraktur
links und Ruptur der langen
Bizepssehne des linken Schulter-
gelenks bei einem fast 55 Jahre
alten Verletzten ein Schmerzens-
geld von € 23500 als ange-
messen angesehen worden. Im
Streitfall ist – anders als in der
Entscheidung des OLG München
– nach dem Vorstehenden ein
Mitverschulden des Verletzten
nicht bei der Bemessung des
Schmerzensgeldes zu berück-
sichtigen

Brandenburgisches
OLG
23.7.2013
6 U 95/12
NZV 2014, 179;
juris

Urteil lfd. Nr. 9Arm
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39Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)● SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch«
x

10 € 70000
(€ 71375)

Radiusmehrfragment-
fraktur rechts mit Ellenge-
lenkluxation, Abriss des
Processus coronoideus
und Weichteilverletzungen

Zahlreiche Opera-
tionen, so eine
notfallmäßige
Operation unmit-
telbar nach dem
Unfall, eine Opera-
tion u. a. zur
Entfernung der
Fixateure, offene
Revision des Ellen-
gelenks, Osteosyn-
these des gelenk-
tragenden ulnaren
Fragments, offene
Revision des
Handgelenks, u. a.
erneute offene
Revision des Ellen-
gelenks

53-jähr.
Mann

Erhebliche Beweglich-
keitseinschränkung des
Ellenbogengelenks,
Beweglichkeitsein-
schränkung des rechten
Handgelenks und der
Finger, Schmerzen

Das Schmerzensgeld bemisst der
Senat bei Berücksichtigung aller
Umstände auf insgesamt
€ 70000. Dabei sind zunächst die
ganz erheblichen körperlichen
Beeinträchtigungen zu berück-
sichtigen, die der Kläger unfallbe-
dingt erlitten hat. Weiter ist zu
berücksichtigen, dass der Kläger
unfallbedingt auch psychische
Beeinträchtigungen erlitten hat
(kognitive Störungen und eine
depressive Symptomatik). Eine
etwaige Genugtuungsfunktion
des Schmerzensgelds kommt
bezüglich des Verschuldensvor-
wurfs gegenüber dem Beklagten
nicht, in Bezug auf dessen Regu-
lierungsverhalten geringfügig zum
Tragen (der Beklagte oder sein
Haftpflichtversicherer haben rund
1 |1/2 Jahre nach Erlass des
Grundurteils € 10000 an den
Kläger geleistet). Eine Schmer-
zensgeldrente ist nicht ange-
messen und erforderlich

OLG Hamburg
15.4.2016
9 U 225/08

x

Weitere Urteile zur Rubrik »Arm - Bruch« siehe auch:
bis € 2500: 362, 1591
bis € 5000: 952
bis € 12500: 1290, 2705, 166, 242, 1551, 1168, 565, 1148
bis € 25000: 1587, 1558, 1314, 306, 1294, 1024, 973, 1219, 579, 2076, 220, 1674, 314, 1566, 2875, 1567
ab € 25000: 746, 128, 1155, 2880, 317, 129, 747, 130, 320, 184, 3016, 2887, 1439, 322, 1975, 2173, 188, 605, 325, 190, 1033, 496, 2097, 351, 1038,

1335, 1571, 1448, 332, 334, 1160, 424, 1039, 2903, 2630, 137, 1303, 2906, 2909, 2116, 2104, 268, 2920, 2921, 356, 2925, 357, 2928, 2929,
2175, 359, 2007, 2224, 2936, 2020, 1399, 2110, 2022, 1363, 193, 2940, 1367

x

Arm - Bruch - Oberarmbruch
11 € 1500●

(€ 1605)
Subcapitale 4-Fragmenthu-
merus(oberarm)kopffraktur
rechts

6 Tage stationäre
Behandlung.
Danach Kranken-
gymnastik- und
Rehabilitations-
maßnahmen.
Verletzung wurde
durch eine winkel-
stabile Philosplat-
tenosteosynthese
operativ versorgt,
die später operativ
entfernt werden
muss. Bei dem
Eingriff brach ein
zum Verbohren der
insgesamt
10 Schraublöcher
benutzter Bohrer
im Knochen der
Beklagten ab. Das
abgebrochene
Bohrerstück
befindet sich weiter
im Oberarmkno-
chen und lässt sich
nicht (mehr)
entfernen

19-jähr.
Frau

Fortdauernde belas-
tungs- und witterungsab-
hängige Schmerzen und
Funktionseinschrän-
kungen im Bereich der
rechten Schulter, die die
Bekl. insb. in ihrem
beruflichen Alltag als
Krankenschwester
belasten und die
mitunter so stark sind,
dass sie – im Durch-
schnitt etwa einmal pro
Woche – Schmerzmittel
einnehmen muss. Es ist
eine große sichtbare
Narbe im Schulterbe-
reich zurückgeblieben,
die nur im Wege opera-
tiver Exzision mit plas-
tisch-chirurgischer
Deckung behandelbar
ist

70% Mithaftung, ansonsten wäre
Schmerzensgeld i.H.v. € 5000
gerechtfertigt

Saarländisches
OLG
1.3.2011
4 U 355/10-107
NJW-Spezial 2011,
203
(red. Leitsatz, Kurz-
wiedergabe)

x

12 3500
€ 1750
(€ 2175)

Humerusschaftfraktur 1 Woche stationär,
7 Wochen Gips-
bandage, anschlie-
ßend Behandlung
mit Reizstrom und
Krankengymnastik

9-jähr.
Mäd-
chen

Es besteht weiterhin
eine eingeschränkte
Beweglichkeit sowie
Wetterfühligkeit im
Bereich der Bruchstelle

Der Beklagte haftet der Klägerin
auf Zahlung eines Schmerzens-
geldes, da er der ihm oblie-
genden Verkehrssicherungs-
pflicht für das von ihm betriebene
„Bull-Riding-Gerät“ nicht nachge-
kommen ist

AG Neuruppin
29.6.2001
42 C 56/99
RAe Fechner &
Koll., Wittstock

Urteile lfd. Nr. 10 – 12 Arm
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40 Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)●SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch - Oberarmbruch«
x

13 3500●
€ 1750
(€ 2208)

Subkapitaler Oberarm-
bruch rechts mit 10° Achs-
abknickung, Prellungen am
linken Oberschenkel und
an der linken Gesäßhälfte

3 Wochen Kran-
kenhaus mit
anschließenden
krankengymnasti-
schen Behand-
lungen, 3 Tage
Krankenhaus
wegen Entfernung
der Bohrdrähte

Mann 2 cm lange und 0,5 cm
breite Narbe am rechten
Oberarm

30% Mithaftung. Verletzungen
sind folgenlos ausgeheilt

AG Ibbenbüren
19.1.2001
3 C 333/00
bestätigt durch
LG Münster
5.4.2001
8 S 74/01
RAe Kröger & Koll.,
Ibbenbüren
x

14 € 2000●
(€ 2178)

Subcapitale Humerus-
fraktur links, großflächige
Schürfungen und Ablede-
rungen in Bereich der
linken Schläfe und Stirn,
linker Unterarm, rechter
Handrücken, linker Unter-
schenkel, Schlafstörungen,
Schmerzen über mehrere
Monate hinweg

5 Tage stationärer
Aufenthalt mit OP,
anschließende
intensive kranken-
gymnastische
Behandlung

Mann Bewegungseinschrän-
kung der linken Schulter

Mithaftung 50%. Der Kläger war
Fahrradfahrer. Der Beklagte
muss sich im vorliegenden Falle
die Haftung aus seiner Betriebs-
gefahr anrechnen lassen

LG Rottweil
6.9.2010
1 S 10/10
RAe Brugger &
Schießle

x

15 4800
€ 2400
(€ 3010)

Gehirnerschütterung,
Oberarmfraktur links sowie
Fissur an linker Schulter

10 Tage Kranken-
haus, retardie-
render Heilungs-
verlauf, ambulante
Behandlung insge-
samt 16 Monate
bei einer MdE von
30%

12-jähr.
Schüle-
rin

Schmerzensgelderhöhend wurde
berücksichtigt, dass die Klägerin
in ihrer kindlichen Entwicklung
insgesamt 16 Monate einge-
schränkt war und ihren
13. Geburtstag sowie das Weih-
nachtsfest infolge des Unfalls im
Krankenhaus verbringen musste;
des Weiteren, dass die beklagte
Haftpflichtversicherung sehr
zögerlich regulierte

AG Rheda-Wieden-
brück
15.2.2001
3 C 18/00
bestätigt durch
LG Bielefeld
29.8.2001
22 S 103/01
RA Strathoff,
Rheda-Wieden-
brück
x

16 € 2500
(€ 3058)

Subcapitale Humerus-
fraktur links mit Zwischen-
lagerung der langen
Bizepssehne

2 |1/2 Wochen
Tragen eines Gips-
verbandes, der
sich über den
gesamten Ober-
körper mit Aus-
nahme der rechten
Schulter und des
rechten Armes
erstreckte;
anschließend
1 Monat zirkulärer
Verband durch
Fixierung des
Armes mit einem
Band, 8-mal ambu-
lante Behandlung

12-jähr.
Schüle-
rin

Klägerin konnte sich über
6 Wochen keinerlei körperlichen
Belastung unterziehen; sie war
erheblich behindert, da sie sich
weder allein an- noch ausziehen
konnte; konnte nicht alleine
Toilette aufsuchen, sich nicht
alleine waschen, nicht mit Messer
und Gabel essen; unangenehme
Juckreize am Körper, Schlafbe-
einträchtigung; Skiunfall mit
Mithaftung von 50%, so dass nur
ein Betrag von € 1250 zugespro-
chen wurde

AG Tettnang
30.1.2003
8 C 890/02
RAe Föhr, Hirschel,
Franke, Friedrichs-
hafen

x

17 € 2500●
+ immat.
Vorbehalt
(€ 2580)

Oberarmkopfbruch durch
Fahrradunfall

Frau Dauerhafte Bewegungs-
einschränkungen der
linken Schulter

Unter Berücksichtigung der
unfallbedingten Folgeschäden
und des Anteils der unfallbe-
dingten Folgen an dem Gesamt-
GdB (20%) sowie der Dauer und
des Zeitaufwands der stationären
und ambulanten Behandlungen,
hält der Senat ein Schmerzens-
geld i.H.v. € 2500 für ange-
messen und ausreichend. Dabei
hatte der Senat insb. schmer-
zensgeldmindernd zu berücksich-
tigen, dass der Klägerin ein
Mitverschulden i.H.v. 50% anzu-
lasten ist

OLG München
14.3.2013
1 U 3769/11
juris

x

18 € 3000
(€ 3260)

Oberarmhalsbruch Plattenosteosyn-
thetische Versor-
gung mit viermona-
tigem Dauer-
schmerz und
Bewegungsein-
schränkung

72-jähr.
Mann

Reisegast stolpert beim Zurück-
weichen vor einem angreifenden
Hund; Fluchtbewegung lässt den
Zurechnungszusammenhang
nicht entfallen und begründet
auch kein Mitverschulden

LG Koblenz
2.11.2010
1 O 178/10
RiOLG Weller,
Koblenz

Urteile lfd. Nr. 13 – 18Arm
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41Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)● SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch - Oberarmbruch«
x

19 7000
€ 3500
(€ 4923)

Gehirnerschütterung;
subkapitale Oberarm-
fraktur; Bauchdeckenprel-
lung

3 Tage stationär
mit operativer
Versorgung,
2 Monate später
operative Entfer-
nung der Drähte;
3 Monate fiktive
MdE von 100% mit
19 ambulanten
Behandlungen

7-jähr.
Schüler

3 cm lange querverlau-
fende, bis auf 1 cm
verbreiterte Narbe am
linken Oberarm

Erhebliche Beeinträchtigung der
Lebensfreude während der Dauer
der Schulferien. Dem Genugtu-
ungsbedürfnis wurde durch
Verurteilung im Strafverfahren
weitgehend entsprochen

LG Nürnberg-Fürth
21.7.1993
8 S 4767/93
RAe Kretsch +
Partner, Fürth

x

20 € 3500
+ immat.
Vorbehalt
(€ 4142)

Verschobener Knochen-
bruch des linken Oberarms
knapp über dem Ellenbo-
gengelenk mit Beschädi-
gung der Wachstumsfuge

1 Woche Kranken-
haus; weitere
ambulante Opera-
tion mit Entfernung
der Knochen-
drähte; 6 Wochen
Gipsverband;
3 Monate Kranken-
gymnastik

8-jähr.
Kind

Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht; Kläger geriet mit
Fahrrad in die Rippen eines
Gullydeckels in einer Grund-
stückseinfahrt; Streben des Gully-
deckels waren parallel zur
Gehrichtung, also „falsch“ ange-
bracht; vorläufig geringfügige
Einschränkung der Streckfähig-
keit und eine unter starker Belas-
tung auftretende Schmerzhaftig-
keit des Ellenbogengelenks;
abschließende Beurteilung der
Verletzungsfolgen erst nach
Abschluss der kindlichen Wachs-
tumsphase möglich

OLG Hamm
14.12.2004
9 U 32/04
NZV 2006, 35

x

21 8000
€ 4000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 5148)

Distale, dislozierte
Oberarm-Mehrfragment-
fraktur links

2 |1/2 Wochen Kran-
kenhaus, operative
Versorgung mit
Platten- und
Schraubenosteo-
synthese; anschlie-
ßend 2 |1/2 Monate
ambulante
Behandlung;
6 Wochen Ruhig-
stellung des Arms
mit krankengym-
nastischen
Übungen;
3 |1/2 Monate
arbeitsunfähig

50-jähr.
Mann

Linke Schulter bewe-
gungseingeschränkt mit
einem Umfang von 10°
in allen Bewegungs-
ebenen; Bewegungs-
minderung des Ellenge-
lenks; linker Arm in
seiner Gebrauchsfähig-
keit zu 2/5 einge-
schränkt, Nackengriff
nur unter Hilfe möglich,
Schürzengriff nicht
durchführbar

Sturz auf Glatteis infolge Verlet-
zung der Streupflicht; Arthrosean-
zeichen im Sinne einer Omar-
throse im Schultergelenk

LG Memmingen
24.11.1999
1 S 1491/99
RA Wolfinger,
Senden

x

22 8000
€ 4000
(€ 5330)

Oberarmbruch mit Ausriss
des tuberculum majus

6 Tage Kranken-
haus, 6 Monate
lang 3-mal
wöchentlich Kran-
kengymnastik

Frau 1 Jahr nach dem Unfall beim
Drehen und Heben des Arms
noch nicht beschwerdefrei

OLG Hamm
19.7.1996
9 U 108/96
zfs 1996, 442
x

23 8000
€ 4000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 5111)

Gedecktes Schädelhirn-
trauma 1. Grades, HWS-
Distorsion, Humerusschaft-
fraktur rechts, Fraktur des
Höckers am Unterarm
rechts, Flexions-/Kompres-
sionsfraktur des 11. BWK,
Hämatome an beiden
Beckenschaufeln

19 Tage Kranken-
haus mit Opera-
tion, 1 Woche nach
Entlassung Entfer-
nung des Haut-
nahtmaterials,
nach weiteren
2 Wochen Entfer-
nung der Kirsch-
nerdrähte am
Höcker des
rechten Unterarms;
6 Wochen arbeits-
unfähig

Frau Komplikationsloser, kurzer
Heilungsverlauf

Saarländisches
OLG
11.4.2000
4 U 654/99-225
RAe Gebhardt &
Koll., Homburg

x

24 € 4000●
(€ 4663)

Distale Radiusfraktur mit
Bandzerreissung im
Carpalbereich sowie Prel-
lungen der Schulter und
des Beckens links

Mann Möglich Mitverschulden 50%. Der Kläger
leidet noch unter Beschwerden
bei Belasten des linken Handge-
lenks. Es ist davon auszugehen,
dass Folgeschäden zu erwarten
sind; bereits jetzt ist eine Progre-
dientarthrose des linken Handge-
lenks sichtbar

LG München I
30.3.2006
19 O 2801/04
RA Krumbholz,
München

Urteile lfd. Nr. 19 – 24 Arm
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42 Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)●SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch - Oberarmbruch«
x

25 € 4000●
+ immat.
Vorbehalt
(€ 4279)

Dislozierte subkapitale
Humerusfraktur

10 Tage stationäre
Behandlung

Mann,
Maurer

Kraftminderung und
Bewegungseinschrän-
kung des rechten Schul-
tergelenks

Mitverschulden i.H.v. 33% als
Beifahrer eines Betrunkenen.
Aufgrund des Unfalls wurde eine
Umschulung erforderlich

LG Saarbrücken
11.4.2011
10 O 32/08
RA JR Gebhardt,
Hamburg
x

26 € 5000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 5089)

Offene supra- bis diakon-
dyläre distale Humerus-
fraktur links, Becken B-
Fraktur

23 Tage statio-
närer Aufenthalt,
Fixateur externe,
anschließend
1 Monat stationäre
Reha

89-jähr.
Frau,
Beifah-
rerin

Die über die genannten Primär-
verletzungen hinaus behaupteten
weiteren noch anhaltenden
Folgen (Rollator und Bewegungs-
einschränkungen) sowie die
unfallbedingt behauptete Pflege-
stufe wurden bei der Schmer-
zensgeldentscheidung nicht
erfasst

LG Saarbrücken
27.11.2015
12 O 338/14
RAe Gebhardt &
Kollegen,
Homburg/Saar

x

27 € 5000●
(€ 5731)

Oberarmluxationsfraktur 2 Wochen
stationär, anschlie-
ßend 5 Tage in
Reha, 8 Monate
arbeitsunfähig

Mann Funktionsbeeinträchti-
gungen des rechten
Arms von |1/5

|1/3 Mithaftung LG Freiburg i. Br.
16.2.2007
2 O 189/05
RAe Strecke &
Koll., Lörrach
x

28 € 6000
(€ 6456)

Fraktur des Oberarms 2 Monate arbeits-
unfähig, nachfol-
gend weitere
6 Wochen in der
Arbeitsfähigkeit zu
50% eingeschränkt

Frau Bewegungseinschrän-
kungen im Ellenbogen-
gelenk, welche zu einer
Behinderung von 20%
führt

Infolge einer Vollbremsung kam
die Klägerin als Fahrgast in einer
Straßenbahn zu Fall

LG Magdeburg
25.2.2011
5 O 1813/10
juris

x

29 € 6000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 7101)

Dislozierte Olecranon-
Mehrfragment-Fraktur
rechts und Schürfwunden

13 Tage stationär,
anschließend
4 Monate physio-
therapeutische
Maßnahmen, ca.
1 Jahr später
weitere 4 Tage
stationär wegen
Metallentfernung

46-jähr.
Mann

MdE: 10% Als Dauerschaden sind belas-
tungsabhängige Beschwerden im
rechten Ellbogengelenk und eine
Kraftminderung im rechten Arm
verblieben. Es besteht am Ellbo-
gengelenk ein Streck- und
Beugedefizit. Die Außenrotation
des Vorderarmes ist um 10°, die
Innenrotation um 30° einge-
schränkt

OLG Dresden
10.12.2004
1 U 1399/04
RA Denkhoff,
Görlitz

x

30 14000
€ 7000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 8893)

Subcapitale Humerus-
fraktur

Zwei Krankenhaus-
aufenthalte von ca.
insgesamt
6 Wochen
MdE:
2 Monate 100%
4 Monate 50%
anschließend
MdE: 30%

Frau Keine komplikationslose
Ausheilung

|1/3 Mithaftung, entsprechend
wurde das Schmerzensgeld auf
DM9333,33 (€ 4666,67) gekürzt

AG München
18.8.2000
345 C 19895/99
RiAG München,
Achinger

x

31 15000●
€ 7500
(€ 9343)

Körpernaher Oberarm-
schaftbruch, Unterschen-
kelschaftbruch

MdE:
7 Wochen 100%
6 Wochen 50%
2 Tage 100%
16 Tage 20%

Junge
Frau

MdE: 10% 50% Mitverschulden.
Narbige Veränderungen in Höhe
des linken Schulterblattes sowie
des linken Oberarms; kosmeti-
sche Beeinträchtigungen durch
die narbigen Einziehungen im
Bereich des linken Unterschen-
kels

LG Dortmund
11.10.2001
15 O 42/99
RAe Bäckerling &
Koll., Dortmund
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Betrag
DM
Euro
(Anp.2017)

VerletzungLfd.
Nr.

Dauer und Umfang
der Behandlung;
Arbeitsunfähigkeit

Dauerschaden Besondere Umstände,
die für die Entscheidungen
maßgebend waren

Gericht, Datum der
Entscheidung, Az.,
Veröffentlichung
bzw. Einsender

Person
des
Ver-
letzten

43Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)● SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch - Oberarmbruch«
x

32 € 8000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 8127)

Humeruskopffraktur (Ober-
armbruch)

14-tägiger Kran-
kenhausaufenthalt
mit Operation;
Heilungsverlauf
von 3 bis
4 Monaten

70-jähr.
Frau

Bewegungseinschrän-
kungen

Der Senat hält ein Schmerzens-
geld von € 8000 für angemessen.
Bei der Höhe des Schmerzens-
geldes sind folgende Verlet-
zungen und deren Folgen zu
berücksichtigen: schmerzhafter
Bruch mit 14-tägiger stationärer
Behandlung, eine Operation,
folgender langwieriger Heilungs-
verlauf von 3 bis 4 Monaten,
dauerhafte deutliche Bewegungs-
einschränkung des Oberarms
zum Schultergelenk in allen
Bewegungsebenen, einge-
schränkte Bewegung nach seit-
wärts und vorwärts sowie
Schmerzhaftigkeit des Oberarms
mit erheblichen Beeinträchti-
gungen im Alltag. Vor allem weil
ein schmerzhafter Dauerschaden
vorliegt, der allenfalls durch Kran-
kengymnastik gelindert werden
kann, ist ein verhältnismäßig
hohes Schmerzensgeld gerecht-
fertigt

Schleswig-Holstei-
nisches OLG
30.6.2016
11 U 111/15
juris

x

33 € 8000●
+ immat.
Vorbehalt
(€ 8557)

Humerusstückfraktur linker
Arm, multiple Prellungen
und Blutergüsse

1 Jahr AU, Opera-
tionen und zwei-
malige stationäre
Krankenhaus- und
Rehabehandlung,
zahlreiche kran-
kengymnastische
Behandlungen

Mann Bewegungseinschrän-
kungen der Schulter,
Wetterfühligkeit und
Schmerzen

Mitverschulden von |1/3, Erkran-
kung führte zur Kündigung des
Arbeitsverhältnisses durch Arbeit-
geber und Freizeiteinschrän-
kungen beim Geschädigten

LG München II
19.5.2011
14 O 817/10
OLG München 8 U
2516/11

x

34 € 8500●
+ immat.
Vorbehalt
(€ 9004)

Brüche am linken Unter-
schenkel und am rechten
Oberarm durch Fahrradun-
fall

Stationäre Erstbe-
handlung und
2 weitere statio-
näre Nachbehand-
lungen sowie
regelmäßige
Physiotherapie

Mann Beweglichkeit und
Belastbarkeit der
Schulter ist erheblich
eingeschränkt, MdE
20%

Bei der Abwägung aller Verschul-
dens- und Verursachungsanteile
überwiegt die Betriebsgefahr des
Fahrzeugs des Beklagten zu 1)
und sein Verschulden das Maß
der schuldhaften Pflichtverlet-
zungen des Klägers im Verhältnis
von 7/10 zu 3/10. Dies war bei
der Bemessung des angemes-
senen Schmerzensgeldes von
insgesamt € 8500 zu berücksich-
tigen, auf welches bereits € 6000
gezahlt sind. Dieser Betrag recht-
fertigt sich zum einen aus den
erlittenen akuten Verletzungen
und der erforderlichen stationären
Erstbehandlung und zum
anderen aus den weiteren Folgen
des Unfalls

OLG Oldenburg
(Oldenburg)
29.12.2011
14 U 30/11
juris

x

35 € 9200
(€ 9764)

Humerusschaftfraktur,
Olecranonfraktur, Mittel-
fußfraktur und eine HWS-
Distorsion, posttraumati-
sche Belastungsstörung
durch Miterleben des
Unfalltodes ihres Lebens-
gefährten

16 Tage in statio-
närer Behandlung
mit anschließender
Reha über 1 Monat

Frau 23 cm lange Narbe am
Oberarm

LG Paderborn
24.11.2011
3 O 230/11
juris

x

36 € 10000
(€ 11939)

Oberarmkopfmehrfrag-
mentfraktur rechts

Komplikationsloser
Heilungsverlauf

42-jähr.
Dach-
decker

Deutliche Behinderung
der Beweglichkeit des
rechten Schultergelenks

Mit weiteren Bewegungsdefiziten
mit zunehmender Einschränkung
der Funktionsfähigkeit der Extre-
mität ist zu rechnen. Der Kläger
befürchtet, seinen Beruf als
Dachdecker aufgrund der Verlet-
zung eventuell nicht mehr dauer-
haft ausüben zu können

LG Bochum
29.7.2004
8 O 186/04
RA Koch, Erfstadt

Urteile lfd. Nr. 32 – 36 Arm
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Betrag
DM
Euro
(Anp.2017)

VerletzungLfd.
Nr.

Dauer und Umfang
der Behandlung;
Arbeitsunfähigkeit

Dauerschaden Besondere Umstände,
die für die Entscheidungen
maßgebend waren

Gericht, Datum der
Entscheidung, Az.,
Veröffentlichung
bzw. Einsender

Person
des
Ver-
letzten

44 Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)●SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch - Oberarmbruch«
x

37 € 10000 Subkapitale Humerus-
fraktur mit Fraktur des
Tuberculum majus, Schä-
delhirntrauma 1. Grades
mit Stirnplatzwunde, Knie-
prellung beidseitig, mediale
dislozierte Claviculafraktur
links

5 Tage stationärer
Krankenhausauf-
enthalt

Frau Geringe Bewegungsein-
schränkungen

LG Saarbrücken
24.4.2017
4 O 476/16

x

38 20000
€ 10000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 13728)

Oberarmkopftrümmerbruch 3 Wochen statio-
närer Aufenthalt
MdE:
4 Wochen 100%
3 Monate 20%
dann 10%

Mann MdE: 10% Deutliche Einschränkung des
rechten Schultergelenks beim
Anheben des Armes über die
Horizontale sowie bei Außendre-
hung; leichtgradige Kraftminde-
rung im rechten Arm für Seitab-
hebung und Außendrehung,
Muskelminderung im Bereich der
Schulter- und Oberarmmusku-
latur rechts sowie Narbenbildung
im Bereich des rechten Ober-
arms; beginnende Arthrose im
rechten Schultergelenk, welche
aus der eingetretenen Deformie-
rung des Oberarmkopfes resul-
tiert

LG Trier
22.9.1994
6 O 312/91
RiLG Eck

x

39 20000
€ 10000
(€ 12071)

Humeruskopfluxations-
fraktur an der rechten
Schulter, diverse Prel-
lungen

3 Krankenhaus-
aufenthalte von
insgesamt
18 Tagen innerhalb
von 8 Monaten

Mann Haushaltsspezifische
MdE von 20%

Kläger, der mit seiner Frau ein
Einfamilienhaus bewohnt, erle-
digte vor dem Unfall ein Drittel
der anfallenden Hausarbeiten

KG Berlin
26.2.2004
12 U 276/02
SP 2004, 299
x

40 30000
€ 15000
(€ 23730)

Trümmerfraktur des linken
Oberarms mit Prellungen
durch Gurt am Oberkörper
sowie weitere Prellungen
am rechten Arm und am
rechten Knie. Durch opera-
tiven Eingriff kam es zu
einer Schädigung des
Speichennervs mit daraus
resultierender Fallhand

Zwei stationäre
Aufenthalte von
insgesamt
6 Wochen. MdE:
|1/2 Jahr 100%

55-jähr.
Haus-
frau

Keine vollständige
Gebrauchsunfähigkeit,
aber deutliche Behinde-
rung des linken Arms mit
erheblicher Sensibilisie-
rungsminderung am
linken Unterarm und an
der linken Hand

Für die Tätigkeit als Hausfrau
stellt die Fallhand eine wesent-
liche Beeinträchtigung dar, was in
ästhetischer Hinsicht auch für die
ca. 20 cm lange Operationsnarbe
am linken Oberarm gilt

LG Augsburg
25.2.1991
9 O 3371/89
RAin Wördehoff-
Krüdelbach,
Aichach

x

41 € 15000
(€ 18330)

Dreisegmentbruch mit
Abtrennung des Oberarm-
kopfes vom Oberarmschaft
und einer zusätzlichen
Abtrennung des großen
Oberarmhöckers

MdE:
3 Wochen 100%,
ca. 5 Wochen 70%,
4 Monate 30%,
danach 20%

Frau MdE 20% Es handelte sich hier um eine
schwerwiegende Verletzung,
insbesondere im Hinblick darauf,
dass die Klägerin sich einer
schmerzhaften Operation und
schmerzhafter Nachbehand-
lungen über einen langen Zeit-
raum unterziehen musste und bis
heute ganz erheblich beeinträch-
tigt ist, hält die Kammer das
geforderte Schmerzensgeld für
angemessen

LG München I
20.5.2003
19 O 2107/02
VorsRiLG
Krumbholz

x

42 33000●
€ 16500
(€ 24945)

Offene Oberarmfraktur
2. Grades links, offene
Unterarmfraktur 2. Grades
mit Abriss des Nervus
ulnaris und radialis sowie
Abriss der Arteria
brachialis, Bruch des
Beckenrings und des
Kreuzbeins, offene
Fußwurzelluxationsfraktur
links sowie Mittelgliedquer-
fraktur des 3. Fingers links

2 Wochen Intensiv-
station, insgesamt
13 Wochen Kran-
kenhaus

Hei-
zungs-
monteur
bzw.
Ofen-
bauer-
geselle

Linker Arm ist nicht
mehr gebrauchsfähig.
MdE: 60%

50% Mitverschulden LG Berlin
18.12.1991
24 O 373/89
RA Laschewski,
Berlin

Urteile lfd. Nr. 37 – 42Arm

AnwaltVerlag SGB - TXLNW\SGB36_.JOB 4.9.2017 10:21  Seite 44



Betrag
DM
Euro
(Anp.2017)

VerletzungLfd.
Nr.

Dauer und Umfang
der Behandlung;
Arbeitsunfähigkeit

Dauerschaden Besondere Umstände,
die für die Entscheidungen
maßgebend waren

Gericht, Datum der
Entscheidung, Az.,
Veröffentlichung
bzw. Einsender

Person
des
Ver-
letzten

45Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)● SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch - Oberarmbruch«
x

43 35000
€ 17500
+ immat.
Vorbehalt
(€ 22362)

Durchspießung im proxi-
malen Oberarmbereich,
erstgradig offene Oberarm-
fraktur links, Unterarm-
fraktur rechts mit Radius-
trümmerfraktur, Bajonett-
fehlstellung des rechten
distalen Unterarms, Abriss
des Griffelfortsatzes am
Vorderarmknochen des
rechten Unterarms, Schaft-
trümmerfraktur im Über-
gang vom oberen zum
mittleren Drittel sowie
Dislokation mehrerer klei-
nerer Fragmente

16 Tage Kranken-
haus mit Nagelung
der Frakturen;
nach 3 Wochen
nochmals
3 Wochen Kran-
kenhaus wegen
Pinbruchs des
Fixateurs; während
der nächsten
4 Monate zahl-
reiche ambulante
Behandlungen und
Krankengymnastik-
therapien; 1 Jahr
später Entfernung
des Pins an der
rechten Hand,
nach 1 weiteren
Jahr Entfernen der
Bündelnägel am
linken Oberarm

Karos-
serie-
bauer
und
Kfz-Me-
chani-
ker

Massive Bewegungsein-
schränkungen im
rechten Handgelenk,
Bewegungseinschrän-
kungen und
Beschwerden im linken
Oberarm, leichte Funkti-
onsbehinderung in der
linken Schulter mit
Schmerzen bei Wetter-
wechsel.
MdE: 30%

Kläger kann seinem Beruf nur
noch eingeschränkt nach-
kommen; Verschlechterungen
des Bewegungsausmaßes im
rechten Handgelenk wahrschein-
lich

OLG München
25.2.2000
10 U 3321/99
RAe Widemann &
Koll., München

x

44 35000
€ 17500
+ immat.
Vorbehalt
(€ 26059)

Ausgedehnte Hautabtren-
nung des gesamten linken
Oberarms ab Schulter-
höhe, Muskelabrisse des
Deltamuskels am Oberarm
sowie der Handgelenk-
und Fingerstrecker am
Unterarm; Eröffnung des
Ellengelenks mit Kapsel-
zerreißung, Bruch im
Bereich der Oberarmrolle
am Ellengelenk, Bruch des
linken Schulterblattes;
Schädelprellung mit
Gehirnerschütterung

Zwei stationäre
Aufenthalte von
insgesamt
70 Tagen

Mann Erhebliche kosmetische
Entstellung des
gesamten linken Arms
und im Zusammenhang
damit die erheblichen
Narben an den Vorder-,
Innen- und Außenseiten
beider Oberschenkel
sowie an der Ober-
schenkelrückseite, links
von den Hautentnahme-
stellen. MdE: 20% mit
Verschlechterungsten-
denz

Heilverzögerung durch Auftreten
einer Eiterung am linken Ellenge-
lenk mit Ausbildung von Eiterfis-
teln an der Außenseite des Ellen-
gelenks und in der Ellenbeuge

Schleswig-Holstei-
nisches OLG
11.3.1992
9 U 190/90
RiOLG Staben

x

45 € 20452●
+ immat.
Vorbehalt
(€ 24935)

Erstgradig offene Ober-
armschaftfraktur links, erst-
gradig offene distale Radi-
usfraktur links, ausge-
dehnter Weichteildefekt
der linken Handinnenfläche
mit Durchtrennung des
radialen Fingernervs am
2. Finger links, Rippenseri-
enfraktur links 3 bis 8 mit
einer BWK-8-Fraktur,
Gehirnerschütterung und
Stirnplatzwunde

6 stationäre
Aufenthalte,
2 Jahre ambulante
Behandlungsmaß-
nahmen

41-jähr.
Büroan-
gestell-
te

MdE: 30% als Büroan-
gestellte, 20% für die
Haushaltsführung

|1/3 Mitverschulden
Die Klägerin war nicht angegurtet
und wurde aus dem Fahrzeug
hinausgeschleudert.
Als unfallbedingte Dauerschäden
sind eine geringfügige Einschrän-
kung in der linken Schulter und
endgradig im linken Ellbogenge-
lenk sowie deutliche Bewegungs-
einschränkungen im Bereich des
linken Handgelenks verblieben

LG München I
17.11.2003
17 O 17009/02
RA Schlegl, Haar b.
München

x

46 € 22000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 22474)

Bruch beider Oberarme
durch Verkehrsunfall

Die Klägerin wurde
zweimal operiert
und war 46 Tage
nicht in der Lage,
ihren Haushalt zu
führen

Frau Bewegungseinschrän-
kungen und Funktions-
beeinträchtigungen,
belastungsabhängig
zeitweise Schmerzen

Die Klägerin leidet, wie auch die
Einvernahme ihres Ehemannes
ergab, unfallunabhängig unter
Asthma, weshalb sie im Bett in
Seitenlage schlafen muss, was
wegen der Brüche und der damit
verbundenen Schmerzen ihren
Angaben nach über mehrere
Monate hinweg nicht möglich
war, so dass sie gezwungen war,
in halb aufrechter Position im
Fernsehsessel zu schlafen. Auf
Grund dieser gegenüber dem
Ergebnis in erster Instanz weiter-
gehenden Beeinträchtigung
erscheint dem Senat nach
eigener Überprüfung ein Schmer-
zensgeld von insgesamt € 22000
angemessen

OLG München
21.3.2014
10 U 1750/13

Urteile lfd. Nr. 43 – 46 Arm
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Nr.

Dauer und Umfang
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Arbeitsunfähigkeit

Dauerschaden Besondere Umstände,
die für die Entscheidungen
maßgebend waren
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Ver-
letzten

46 Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)●SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch - Oberarmbruch«
x

47 60000
€ 30000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 38836)

Überrolltrauma rechter
Arm, offene Humerus-
fraktur rechts 3. Grades,
ausgedehntes Weichteilde-
kollement des rechten
Unterarms mit schwerer
Verletzung der Muskulatur,
Verletzung der Arteria
brachialis, der Arteria
radialis und der Arteria
ulnaris; Commotio cerebri

Drei Krankenhaus-
aufenthalte von
insgesamt 200
Tagen, anschlie-
ßend 4 Wochen
Kur, 267 kranken-
gymnastische
Anwendungen und
278 Lymphdrai-
nagen

70-jähr.
Rentner

MdE: 75% Amputation der rechten oberen
Extremität wahrscheinlich

KG Berlin
6.8.1998
12 U 7192/96
RiKG Philipp

x

48 € 30000●
+ immat.
Vorbehalt
(€ 32635)

Oberarmknochenfraktur
links, Kniescheibenfraktur,
Rippenserienfraktur 1–4,
Knochenriss der Schulter-
blattgräte, Teilschädigung
des Armvenengeflechts
links, Risswunde an der
Lippe, Schädel-Hirn-
Trauma, Weichteilverlet-
zung an der linken Hand

Insgesamt
16 Wochen statio-
näre Behandlung,
3 Monate umfang-
reiche tägliche
ambulante
Behandlung,
weitere ambulante
Behandlungen,
Physiotherapie

29-jähr.,
alleiner-
ziehen-
de Mut-
ter

GdB 30, Doppelbilder,
Atemnot, kein Heben
schwerer Gegenstände

Mithaftung 25%, Gefahr einer
Knieprothese, Nachoperation an
der Lippe 2 Jahre nach dem
Unfall, massive Einschränkungen
im Beruf (Verkäuferin), 9-jähriger
Sohn der Klägerin musste
6 Monate lang nach dem Unfall
von einer Bekannten betreut
werden und zog auch zu dieser

LG Detmold
7.10.2010
12 O 136/08
Justiz NRW

x

Weitere Urteile zur Rubrik »Arm - Bruch - Oberarmbruch« siehe auch:
bis € 5000: 2352
bis € 12500: 2369
ab € 25000: 2933

x

Arm - Bruch - Unterarmbruch
49 € 1500

(€ 1652)
Meißelbruch des rechten
Radiusköpfchens, Prellung
am linken Handgelenk

Auf die Dauer von
4 Wochen war
Oberarm einge-
gipst; anschließend
intensive kranken-
gymnastische
Behandlung für
2 Wochen;
7 Wochen krank-
geschrieben

Mann AG Dortmund
19.1.2010
429 C 9610/09
RA Koch, Erftstadt

x

50 3000
€ 1500
+ immat.
Vorbehalt
(€ 1917)

Dislozierte Radiusfraktur
am rechten Unterarm; Prel-
lungen im Stirn- und
Nasenbereich, Rippenprel-
lung

3 |1/2 Monate
arbeitsunfähig,
ambulante
Behandlung ca.
1 Jahr

Frau Heilverzögerung durch Auftreten
einer posttraumatischen Arthrosis
deformans. Verzögerung der
Schadensregulierung durch nicht
vorhandene Kompromissbereit-
schaft der Beklagten wurde im
Rahmen der Genugtuungsfunk-
tion schmerzensgelderhöhend
berücksichtigt

AG Zwickau
14.2.2000
24 C 1398/99
bestätigt durch
LG Zwickau
25.8.2000
6 S 95/99
RAe Hessel &
Sonnenfeld, Crim-
mitschau
x

51 3000●
€ 1500
+ immat.
Vorbehalt
(€ 1843)

Komplizierte Radiuskopf-
fraktur am rechten Ellen-
bogen

Zahn-
arzt

Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht; Sturz über einen
Werbeträger beim Tennisspiel in
der Halle; 50% Mitverschulden;
da nach 6 Monaten der Beuge-
grad wie auch die Streckung des
Armes noch nicht wieder zu
100% erreicht worden ist, besteht
die Wahrscheinlichkeit weiterer
Unfallfolgen

OLG Bamberg
20.8.2002
5 U 288/00
VersR 2004, 484

x

52 € 2000●
+ immat.
Vorbehalt
(€ 2352)

Distale Radiustrümmer-
fraktur rechts

Mann 30% Mithaftung; spätere Arthrose
möglich

OLG Köln
1.11.2005
18 U 28/05

Urteile lfd. Nr. 47 – 52Arm
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DM
Euro
(Anp.2017)

VerletzungLfd.
Nr.

Dauer und Umfang
der Behandlung;
Arbeitsunfähigkeit
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maßgebend waren

Gericht, Datum der
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Ver-
letzten

47Mithaftung (siehe vorletzte Spalte)● SchmerzensgeldBeträge - 36. Auflage

Fortsetzung von »Arm - Bruch - Unterarmbruch«
x

53 € 2500●
+ immat.
Vorbehalt
(€ 2899)

Kompletter Unterarmbruch
links

Zwei Krankenhaus-
aufenthalte von
insgesamt
7 Tagen,
MdE: 100%
für eine weitere
Woche
4 Wochen 30%
weitere
4 Wochen 20%
und im Anschluss
daran für
4 Wochen 10%

15-jähr.
Junge

MdE: 5% 50% Mithaftung. Kläger fuhr mit
Fahrrad auf Gehweg in falscher
Fahrtrichtung. Es verbleibt eine
unschöne Narbe am linken Hand-
gelenk. Die Gesamtheit der
unfallbedingten Defizite würde
heute eine MdE von 5%
begründen. Diese bestünde in
minimalen Kraftdefiziten, einem
minimalen Unterschied der
Beweglichkeit der Handgelenke
und der Unterarmdrehung. Durch
muskelkräftigende Maßnahmen
links könnte dieser Prozentsatz
weiter verringert werden

LG München I
4.10.2006
19 O 21815/04
RA Krumbholz,
München

x

54 € 2625●
(€ 2797)

Impressionsfraktur am
Radiusköpfchen links

Mann Bei der Bemessung des Schmer-
zensgeldes muss sich der Kläger
eine Mithaftung iHv 25% entge-
genhalten lassen, da er seine
Geschwindigkeit und den Sicher-
heitsabstand den örtlichen Gege-
benheiten hätte anpassen
müssen

AG Solingen
24.8.2011
11 C 199/11
RA Koch, Erftstadt

x

55 7000
€ 3500
(€ 4472)

Distale Radiusfraktur
rechts; Commotio cerebri,
Schädelprellung mit Bril-
lenhämatom, Hämatom
rechte Stirnseite, Platz-
wunden und multiple
Abschürfungen

9 Tage Gipsver-
band an der
rechten Hand

75-jähr.
Rentne-
rin

Sturz an einem Loch im Fußgän-
gerbereich; Straßenmeisterei
hatte ein verbogenes Verkehrs-
zeichen komplett entfernt, ohne
die Bodenöffnung zu
verschließen; Klägerin musste
kurz nach Unfall einen gebuchten
Erholungsurlaub antreten, wobei
ihr aber ein großer Teil des Erho-
lungswertes entgangen ist, da sie
sich mit ihren erheblichen
Gesichtsentstellungen nur einge-
schränkt unter die Leute gewagt
hat

LG Ravensburg
11.2.2000
6 O 1927/99
RAe Lins & Hotz,
Pforzheim

x

56 7500
€ 3750
(€ 4629)

Trümmerbruch der
Speiche des linken Arms

2 x stationäre
Behandlung mit
Fixierung durch
eine operativ
eingesetzte Platte,
die nach
5 Monaten wieder
entfernt wurde

48-jähr.
Frau

Geringes Verschulden einer 16-
jähr. Schülerin, die den Unfall als
Fußgängerin verursachte, keine
Haftpflichtversicherung, beengte
finanzielle Verhältnisse

OLG Celle
21.11.2002
14 U 32/02

x

57 € 4000
+ immat.
Vorbehalt
(€ 4408)

Impressionsfraktur des
Radiusköpfchens

Mann Deutliche Bewegungs-
einschränkung im Ellbo-
gengelenk

Arthrose des Ellbogengelenks,
Muskelverkalkung am Unterarm,
Muskelverschmächtigung,
subjektive Beschwerden, wie
Wetterfühligkeit; auf Dauer ist die
Versorgung mit einer Ellbogen-
bandage nötig

LG Limburg a.d.
Lahn
20.2.2009
4 O 333/08
RAe Schäfer &
Koch, Hadamar
x

58 € 4000
(€ 4604)

Distale Unterarmfraktur
links ohne Dislokation

Nach kürzerer
Krankenhausbe-
handlung mehrere
Wochen Tragen
eines Gipses, dann
Massagebehand-
lungen; medizini-
sche Behandlung
nach 8 Monaten
abgeschlossen

63-jähr.
Frau

Klägerin kann Faust
nicht mehr richtig
schließen

Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht (Klägerin stürzte über
einen aus dem Pflaster herausra-
genden Gullydeckel); infolge
Mitverschuldens von |1/4 wurde
der Klägerin lediglich ein Schmer-
zensgeld von € 3000 zugespro-
chen

OLG Celle
25.1.2007
8 U 161/06

x

59 € 4500●
+ immat.
Vorbehalt
(€ 4935)

Komplizierte Unterarm-
fraktur links

4 stationäre
Behandlungen von
insgesamt
3 |1/2 Wochen mit
3 Operationen

9-jähr.
Mäd-
chen

Bewegungsbeeinträchti-
gung des linken Arms
i.H.v. 1/15; OP-Narben

Verletzung der Aufsichtspflicht
bei der Benutzung einer „Hüpf-
burg“ anlässlich einer Geburts-
tagsfeier; 25% Mithaftung;
Klägerin hätte trotz ihres geringen
Alters die Gefährlichkeit des
Spielens auf einer Hüpfburg
erkennen können

OLG Köln
23.2.2010
3 U 89/08
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